
Bedingungen zur Barth Zusatzgarantie für Gebrauchtwagen 
 
 
Die Barth Zusatzgarantie beginnt ab den Tag der Auslieferung für eine Dauer von 12 Monaten. 
 
 

• alle Bremsen (Scheiben und Beläge) 
Auf die Bremsscheiben und Beläge besteht eine Garantie, wenn diese sich unter dem vom 
Hersteller vorgegebenen Verschleißmaß befinden.  

 
• alle Reifen (bei Beschädigungen) 

Auf die Reifen besteht eine Garantie, wenn diese eine Beschädigung auf der Lauffläche 
aufweisen. Dies gilt nicht bei einem Unfallschaden. Ersetzt wird der Betrag, entsprechend der 
noch vorhandenen Profiltiefe bis zum Laufflächenindex.  

 
• die Abgasanlage (Durchrostung) 

Auf die Abgasanlage besteht eine Garantie wenn diese eine Durchrostung aufweist.  
 

• die Batterie 
Auf die Batterie besteht Garantie, wenn der vorgeschriebene Ladezustand durch einmaliges 
Nachladen nicht mehr hergestellt werden kann.  

 
 
 
Der eingetretene Schaden muss innerhalb 48 Stunden beim Autohaus Barth persönlich oder 
telefonisch angezeigt werden. Wenn die Instandsetzung in einem nicht vom Autohaus Barth 
beauftragten Unternehmen durchgeführt wird, besteht kein Anspruch auf Erstattung der entstandenen 
Reparaturkosten. 
 
Beim Eintritt eines Garantiefalls werden die Lohnkosten zu 100% vom Autohaus Barth übernommen.  
 
Wir behalten uns vor, die Instandsetzung von einem Drittem vom Autohaus Barth beauftragten 
Unternehmen durchführen zu lassen.  
 
Beim Eintritt eines Garantiefalls besteht kein Anspruch auf Verwendung von Original Ersatzteilen der 
jeweiligen Hersteller. 
 
Wenn erkennbar ist, dass der Schaden mutwillig oder beim Motorsport hervorgerufen wurde, besteht 
kein Garantieanspruch. 
 
 
 
Bedingungen für die Barth Zusatzleistungen für Gebrauchtwagen. 
 
 

• 14 Tage Umtauschrecht 
Für den Fall, dass das Umtauschrecht in Anspruch genommen wird, werden die Kosten für die 
Ab und Anmeldung nicht zurückerstattet. Für die Nutzung wird für jeden gefahrenen Kilometer 
EUR 1,50 berechnet. 

 
• Kostenlose Haupt und Abgasuntersuchung ein Autoleben lang 

Die Einlösung ist nur beim Autohaus Barth möglich und setzt voraus, dass sämtliche 
Wartungsarbeiten gemäß den Herstellervorschriften beim Autohaus Barth durchgeführt erden.  
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